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Text 

§ 16 

Durchführung der mündlichen Prüfung 

(1) Vor der mündlichen Prüfung können Arbeitsgruppen zur Vorbereitung auf die mündliche 
Prüfung eingerichtet werden. In den Arbeitsgruppen sind die prüfungsrelevanten 
Kompetenzanforderungen im jeweiligen Prüfungsgebiet zu behandeln, Prüfungssituationen zu analysieren 
und lerntechnische Hinweise zur Bewältigung der Lerninhalte zu geben. 

(2) Die Schulleiterin/Der Schulleiter hat die für die ordnungsgemäße Durchführung der mündlichen 
Prüfung notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Über den Verlauf der mündlichen Prüfung ist ein 
Prüfungsprotokoll zu führen. 

(3) Die/Der Vorsitzende hat für einen rechtskonformen Ablauf der Prüfung zu sorgen. 

(4) Zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung ist eine im Hinblick auf das Prüfungsgebiet und die 
Aufgabenstellung angemessene Frist von mindestens 20 Minuten einzuräumen. Für die mündliche 
Prüfung ist nicht mehr Zeit zu verwenden, als für die Gewinnung einer sicheren Beurteilung erforderlich 
ist. Die Prüfungsdauer darf dabei zehn Minuten nicht unterschreiten und 20 Minuten nicht überschreiten. 
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